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11- 3 29~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

dea N&mOnllrltll XYII. Oei.,_ •• bunMspenode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten DR.DILLERSBERGER, DR. STIX 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend wasserrechtliche Bewi11igungs~f1icht für die Querung 

einer Erdgashochdruckleitung mit' einern Abwasserkanal 

Die Tiro1er Ferngas Gesellschaft m.b.H. hat im Jahre 1987 eine 
, . 

Erdgas-Hochdruck1eitung von der Staatsgrenzebei Kiefersfe1denj 

Kufstein bis in das Gemeindegebiet Langk~mpfen/Tir61 errichtet. 

Im Zuge der Errichtung dieser Erdgasleitung wurde der mit Bescheid 

de~ Landeshauptmannes von Tiro1 am 12.4.~983, Zl. lIla 1-5614/43 
, . 

wasserrechtlich bewilligte Regionalkanaldes.Abwasserverbandes 

Kufstein und Umgebung,' der auch ins Wasse,rbuch eingetragen ist, 

unterquert. 

Obwohl der Landeshauptmann von Tirol als:Wasserrechtsbehörde I. Instanz 

im übrigen die Unterquerung von 6 offeneh~Gerinnen durch di~ gegen­

ständliche Erdgashochdruckleitung wassertechtlich verhandelt hat, 

stellte er sich gegenüber dem Abwasserverband Kufstein und Umgebung, 

der s~ine Rechte in einern ordnungsgemäßeri Wasserrechtsverfahren 

geltend machen wollte, auf den Standpunkt, daß die Unterquerung eines 

wasserrechtlich genehmigten und ins Wasserbuch eingetragenen Regional­

kanals durch eine Erdgashochdruckleitung keiner wasserrechtlichen 

Bewilligung bedürfe. 

Diese Rechtsmeinung des Landeshauptmannes von Tirol kann nach Auf- ' 

fassung der unterzeichneten Abgeordneten,deshalb nicht richtig s~in, 

weil ohne jeden Zweifel die Querung einet Erdgashochdruckleitung 

mit einern Abwasserkanal eine fUr eine Abw~sseranlage jedenfalls 

abstrakte Gefährdung und Beeinträchtigu~g,darstellt. 

'", 
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In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die 

A n fra g e 

1. Ist nach Ihrer Rechtsauffassung die Querung einer Erdgashoch­

druckleitung mit einem wasserrechtlich bewilligten Regional­

Abwasserkanal wasserrechtlich bewilligungspflichtig? 

2. Welche Maßnahmen beabsichtigen Sie gegenüber dem Landeshauptmann 

für Tirol zu setzen,um diesen dazu zu. veranlassen; in der gegen­

ständlichen Angelegenheit ein ordnungsgemäßes wasserrechtliches 

Bewililgungsverfahren abzuwickeln, zumal die gegenständliche 

Erdgas-Hochdruckleitung bereits längst errichtet und damit die 

zumindest abstrakte Gefahr für den gegenständlichen Abwasserkanal 

bereits gegeben ist? 
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